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ÜBERSICHTSPLAN   
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 und (3) BauGB)

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, 
    STELLUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) 2 BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG

Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage"SOPV1.1 

maximal zulässige Grundflächenzahl 2.1

3.1

0,6

Baugrenze 

2.2 maximal zulässige Anlagenhöhe über GeländeoberkanteAHmax

= 4,00m+GOK

8.1 Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

8. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS
    (§ 9 (7) BauGB)

10. SONSTIGE PLANZEICHEN UND -DARSTELLUNGEN

Höhenlinien in 0,5 m-Schritten

10.1

520,0 m10.2

bestehende Grenzen

10.3

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

-

maximale zulässige Anlagenhöhe

-

-

Füllschema der Nutzungsschablone:10.6

bestehende Fahrbahnränder (digitalisiert)

10.4

5. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN (§ 9 (1) 12 BauGB)

5.1 bestehender Funkmast

4. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) 11 BauGB)
4.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche (Aufteilung unverbindlich)

Wirtschaftsweg

Verlauf Gehölz- und Baumbestände (digitalisiert)

10.5 bestehende Christbaumkulturen (digitalisiert)

9.1 gesetzlich geschützes Biotop (Offenlandbiotop) gemäß § 33 NatSchG (Quelle: LUBW)B

9. SONSTIGE NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE
    (§ 9 (6a) und (6) BauGB)

7. BINDUNGEN FÜR DIE BEPFLANZUNG UND DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
    STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 (1) 25 BauGB)
7.1 Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Sträuchern (wird im weiteren Verfahren ergänzt)

Öffentliche Grünfläche6.1 

6. GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) 15 BauGB)

7.2 Umgrenzung von Flächen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern
 


